Ü-Bindungsdauer

Folgende Grundsätze hat die Rechtsprechung zur Bindungsdauer entwickelt:

	Höhe der Gratifikation
	Folge

	bis zu 100 €
	Keine Rückzahlungsverpflichtung möglich, da die Zahlung zu gering ist

	über 100 €, aber weniger als ein Monatsgehalt
	Bindung bis zum 31.3. des Folgejahres möglich (BAG 25.4.2007, Az. 10 AZR 634/06)

	genau ein Bruttomonatsgehalt
	Bindung bis maximal zum 30.6.des Folgejahres zulässig (BAG, 25.9.2002, Az. 10 AZR 7/02)

	bis zu 2 Monatsgehältern
	Bindungsdauer bis zum 30.9. des Folgejahres, sofern der Mitarbeiter bis dahin mehrere Kündigungsmöglichkeiten hatte



